
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die Haftung des Belegspitals, Teil 2.
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Keine Haftung des Belegspitals für Belegarzt Teil 2

Steuern im Bild, Teil 303

In der Folge 
klagte der 
 Patient jedoch 

das Belegkran-
kenhaus als Erst-

beklagte sowie 
 deren Haftpfl icht-

versicherung als Zweit-
beklagte auf Schadenersatz 

 wegen Behandlungs- und Aufklärungsfehler.
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Im Zuge der Behandlung im Krankenhaus 
wurde der Arzt als behandelnder Arzt an-
geführt, das Informationsschreiben unter-
fertigt, in welchem ausdrücklich auf den 
Umstand hingewiesen wurde, dass das Be-
legkrankenhaus die entsprechenden Räum-
lichkeiten zur Verfügung stelle, die statio-
näre Versorgung gewährleiste und lediglich 
für die sogenannte „sekundäre medizinische 
Betreuung“ zuständig sei. Die medizini-
sche Behandlung liegt jedoch im all-

gemeinen Verantwortungsbe-
reich des Belegarztes.
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für die sogenannte „sekundäre medizinische 
Betreuung“ zuständig sei. Die medizini-
sche Behandlung liegt jedoch im all-

gemeinen Verantwortungsbe-
reich des Belegarztes.


